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Einige

Anmerkungen des Uebersetzers,
die englische Rechtspflege betreffend.

i.

Ueber die S. 205 dieses Bandes erwähnte ncrion
ob 3 common r^covcr^.

war ursprünglich ein Betrug, den die Geistlichen spiel¬
ten, um den Gesetzen gegen die Erwerbungen der todten Hand
auszuweichen. Und von diesem Betrüge, den der Gesetzge¬
ber, sobald er ihn entdeckte, für die Erfinder durch neue Ver¬
ordnungen unnütz machte, nahmen dcmohnerachtet die Ge¬
richtshöfe die Form an, um in andern Fallen und bey andern
Personen von einem lästigen Gesetze, mit einem Scheine von
Gesetzmäßigkeit, abgehen zu können.

Als nehmlich Schenkungen und Vermächtnisse an geist-
lichc Stiftungen anfingen für politisch schädlich angesehen, und
daher durch Gesetze eingeschränkt zu werden, unter welchen
Gesetzen das vornehmste war, daß eine ausdrückliche könig¬
liche Erlaubniß erfordert wurde, solche Schenkungen und Ver¬
mächtnisse gültig zu machen: nahmen die, welche ihre Gü¬
ter, dem Gesetze zuwider, ohne königliche Erlaubniß, an ein
geistliches Haus überlassen wollten, zu einem zwischen ihnen
und diesem Hause verabredeten Prozesse ihre Zuflucht. Die¬
ses machte nehmlich einen bloß erdichteten Anspruch auf das
Gut, welches ihm geschenkt werden sollte, und klagte auf die
Wiederabtretung desselben, als eines ihm von dem jetzigen
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Besitzer unrechtmäßig vorenthaltenen Eigenthums. Der mit
ihm unter der Decke spielende Besitzer erschien vor Gericht,
erkannte die Rechtmäßigkcit des Anspruchs, und entsagte
frcywillig aller Vertheidigung. Eo war also natürlich, daß
der Kläger befriediget wurde, und zur rl.-corer^, oder Wie-
-ererlangung seines Gutes, durch richterlichen Spruch ge¬
langte.

Diesem Betrüge vorzubeugen, verordneten spatere Par-
lan'.cntsacten, daß keine geistliche Corporation ein Gut, durch
eine bloße Action c>5 commoa recocer/ (das heißt, durch
eine Klage auf Wiedererlangung eines ehemaligen Eigen¬
thums und durch die Anerkennung des Anspruchs von Seiten
des jetzigen Besitzers) solle an sich bringen können: sondern
baß sie geradezu die Gültigkeit ihres Rechts beweisen müsse.
Die Methode selbst aber, die freiwillige Uebcrkragnng eines
Eigenthums von ^aufL in die Form eines gerichtlichen Aus-
spruchs einzukleiden, durch welchen ^ gezwungen wird, dem
D sein bisher vorenthaltncs Eigenthum zurückzugeben, schien
Leu englischen Rcchtsgclchrtcn eine glückliche Erfindung, um
gewisse andere Endzwecke zu erreichen, welche das Publikum
und die Regierung mehr begünstigte, als die Bereicherung
-er Geistlichkeit. Ein frcywillig abgetretenes Gut nehmlich
geht an den neuen Eigenthümer mit allen den Lasten über,
-ie darauf haften; ein durch Hülfe richterlichen Spruchs
wicdcrerlangtes Eigenthum muß, natürlicher Weise, von den
Fesseln frey seyn, die fein bisheriger unrechtmäßiger Besi¬
tzer demselben angelegt hatte. Als demnach Fideikommisse
und Substitutionen anfingen, dem Geiste der englischen Ver¬
fassung entgegen zu seyn, nahmen die englischen Gerichtshöfe
diese Klage ob common recover/, als eine gültige Methode
an, ein Gut von Substitutionen zu bcfreyen, und es zu
«mein persönlichen Eigenthume zu machen. — Da ein
Pachtkontract ebenfalls nur gültig seyn kann, wenn der Ver¬
pachtet rechtmäßiger Eigenthümer ist: so vernichtet die
Aktion ofcommcm recover^, — (MIM man das, was in
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fbr erdichtet ist, als reell annimmt) die Rechte des Pachters
sowohl, als die Ansprüche des substituirlen künftigen Eigen-
thümcrs. — Dieß wurde auch in der Praxis so lange an¬
genommen, als Landpächter, bey den englischen Gesetzgebern
und Richtern, in leine sonderliche Betrachtung kamen. Als
aber der Landbau, und mit demselben die Personen, deren
Gewerbe er war, die öffentliche Achtung und Aufmerksam¬
keit auf sich zogen: so fand man es unbillig, einen reellen
und dem Lande nützlichen Contract einer bloßen Erdichtung
aufzuopfern. Ob man also gleich die Gewohnheit, Land¬
güter auf jene Weise zu übertrage», beybehielt, und es zu¬
ließ, daß die substituirten Erben oder Eigenthümer dadurch
um ihre Rechte gebracht wurden: so schützte man doch die
Pachter in den ihrigen. Es ist der Mühe werth, den Gang
dieses vor den Augen des Gerichtshofes gespielten Romans,
(worin die Action ob common recover/ besteht), mit ein
paar Worten anzuzeigen. Gesetzt, David Eduard besitze
ein Freygut, worauf Substitutionen hafte», und wünsche
es als ein freyes Erbe an Fmnzis Gvldiug zu überlassen.
Dieser reicht also eine Klage ein, in welcher er den David
Eduard für einen unrechtmäßigen Besitzer des Guts aus-
giebt, und um die Wiedergabe desselben bittet. Er giebt
vor: ein gewisser Hugh Hunt habe ihn mit Gewalt auS
dem Besitze des Gutes vertrieben, und erst nach dieser Zeit
habe es David Eduard gekauft. Nun erscheint dieser, und
beruft sich auf einen Jacob Morcland, der, bey dem An¬
kaufe des Gutes, ihm die Gewähr geleistet habe, daß dec
Verkäufer rechtmäßiger Besitzer sey. Dieser Jacob Morc¬
land wird auch vor Gericht gefordert, erkennt, wenn er er¬

scheint, seine Gewährleistung an, und nimmt es auf sich,
Leu Titel des damaligen Verkäufers, und also zugleich deS
jetzigen Besitzers zu vertheidigen. Nun aber bleibt in den
dazu angesetzten Terminen Jacob Mvreland aus. Er wird
also contumacirk: seine Gewährleistung wird für nichtig, der
Titel des jetzigen Besitzer, der, seinem Geständnisse nach, sich
bloß auf jene Gewährleistung gründete, wird für ungültig
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erklärt, und folglich das Gut dem Kläger zuerkannt. Alles
das sind bloß erdichtete Thatsachen; und die Personen spie¬
len angcnoniincnc Rollen, worüber sie unter sich und mit
dem Gerichtshöfe übereingekommen sind. Der, welcher den
Jacob Moreland vorstellt, ist gemeiniglich einer der untern
GerichtSdicncr. Das Ende und der Endzweck von dem
allen ist die Uebcrtragung des Freyguts an Francis Gol-
ding, mit Vernichtung der darauf haftenden Substitutio¬
nen: ein Endzweck, der, wenn nicht Anhänglichkeit an den
Buchstaben der Gesetze, mit Veränderungen in dem Gei¬
ste derselben, in der englischen Verfassung herrschte, ge¬
wiß auf einem kürzern und natürlichern Wege wäre zu er¬
halten gewesen.

2.

Ueber die S. 206 dieses Bandes erwähnten acrion,
oder N'rirs os e'jLLtmelw, osi riecht, ob Lircr^, und

über die englischen Assizegerichre.

Der englische Rechtsgang ist, wie der alte römische

Prozeß mit Formeln überhäuft: und aus den Formeln sind
die Fiktionen entstanden, durch welche man dem Zwange
derselben zu entgehen, oder ihr Unpassendes zu verbessern ge¬
sucht hat. Jeder Prozeß bey den englischen Gerichtshöfen
fängt mit einem wrir an, oder mit einem vom Großkanzler
im Namen des Königs ausgefertigten Befehle an den Sche¬

rst'derjenigen Grafschaft, in welcher das objecrum iiris vor¬
handen , oder die Handlung, die die Klage veranlasset hat,
vorgegangen ist: des Inhalts, daß der Scherst den Beklag¬
ten zur Befriedigung dcS Klägers anhalten, oder, im Wei¬
gerungsfälle, an einem bestimmten Tage vor einen der könig¬
lichen Gerichtshöfe in Wcstmünster, vorladen soll. Dieser
Befehl oder weit nun enthält zugleich den bestimmten Aus¬
druck der Klage, nach einer schon zuvor bekannten und von
den Gerichten angenommenenFormel. Er wird daher, so
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wie er bestimmt ist, den Gerichtshof zur Ausübung der ur¬

sprünglich dein Könige zustehenden 'üenchisbarlcit zu auto-

risiren, von ihm noch zur Grundlage und zur Richtschnur

seines gnnzcn gerichtlichen Verfnkirens geuvumien. Die An¬

zahl dieser nUcs hat sich natürlicher Weise in der englischen

Rechtspflege eben so von Zeit zu Zeit vermehrt, wie sich die

Anzahl der Actione» im römischen Rechte vermehrt hat.

Denn mit dem Fortgangc der bürgerlichen Gesellschaft thun

sich iiiimer neue Verhältnisse der Dinge und besonders des

Eigenthums hervor, auf welche die alten Rechtsformcln

durchaus nicht mehr passen. In England sind der Groß-

kanzler und seine Gehülfen, die cleelrz oscbanecr/, durch

ein Statut von, drepzehnlen Jahre Eduards des ersten, an¬

gewiesen, so oft ein Fall vor sie gebracht wird, der sich un¬

ter die bisherigen nicht bringen laßt, über die Verfer¬

tigung eines neuen zu rathschlagen. Können sie darüber

nicht einig werden: so wird die Sache für wichtig genug

angesehen, um den Gegenstand einer parlamentarischen Un¬

tersuchung auszumachen. Der Fall wird also dem Parla¬

ment, in dessen nächster Sitzung, vorgelegt; und dieses be¬

stimmt, mit Zuziehung der vornehmsten Rechksgelchrten des

Reichs, die Form desjenigen rvrics, mit welchem der ge¬

dachte Fall und die ikm ähnlichen künftig in den Pcozcßgang

sollen eingeleitet werden.

Sobald man die so unendlich mannigfaltigen Geschäfte

des bürgerlichen Lebens, unter eine bestimmte Anzahl von

Formeln und Ausdrücken zwingen »ruß, wofern man sie zur

gerichtlichen Untersuchung bringen will: so ist man oft in der

Nothwendigkeit, entweder den Formeln eine ganz andere

Auslegung zu geben, als ihre Urheber in, Sinne hallen,

oder den Thatsachen und den Dingen selbst eine Gestalt an¬

zudichten, die ihnen nicht zukömmt. Daher die häufigen

sictiviwü stiris in der juristischen Praxis aller Lander, die ein

solches formularischev Recht haben. Die englische Praxis
ist damit überhäuft. Der Scharfsinn und der Ziejammcn-
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hang, der i« birfen Spstzfindigkeisen Herrscht, fetzt in Ver¬
wunderung : aber daS äußerst Fehlerhafte der Einrichtung
selbst macht es unbegreiflich, wie ein st aufgeklärtes Volk,
als das englische, nachdem es Staat und Kiflche st glück¬
lich restrmirt hat, seiner Rcchtsvcrwaltung diese veraltete,
gothische Gestalt habe lasten können. Das Rächst löset
sich nur dadurch, wenn eS anders zu lösen ist, daß die An¬
hänglichkeit»!', das Alterthum der Gcstne, in Dingen, die
nicht auf eine sichtbare Weise denr geineinen Wesen schaden,
zu dem Charakter eines freyen Volks gehört. Und darin
liegt auch zugleich die Entschuldigung: weil in dcrThat diese
Anhänglichkeit, besonders in Sachen, die das Eigenthum
betreffen, ein nöthiges Gegengewicht gegen die Gewalt des
demokratischen Theils der Verfassung, Neuerungen zu ma¬
chen , abgiebw

Alles das, was ich jetzt gesagt habe, wird durch die
Beyspiele, welche der Autor anführt, bestätiget und erläutert.
Der rvrw, oder die Activ», durch welche, vor den Heiken
Heinrichs des siebenten, ein Pachter, den sein Gutsherr vor
dem abgelaufenenTermine aus dem Pachte vertrieb, sein
Recht gegen diesen suchen konnte, war bloß der »rit »s oo-
venaut: das heißt, es stand ihm keine andere Klage frey,
als die allgemeine, wegen Richthaltnng eines geschlosse¬
nen Contrcrcts. Diese konnte ihn aber, nach den einge¬
führten Rechtsgewohnhcite», in vielen Fällen zu nichts wei¬
ter verhelfen, als zu einer SchaLloshaltung, ohne daß er
in das Pachtgut wieder eingesetzt wurde. Da nun um die
Zeiten Heinrichs des siebente», die Rechte der Landleute und
Pächter anfingen, wichtiger und ehrwürdiger in den Auge»
der Nation zu erscheine», als bisher: st erfanden die Häup¬
ter der Rechtsverwalcung einen neuen writ, der bloß zum
Besten der Pächter bestimmt war; und das war der mric ost
cstctment. Nach diesem konnte wegen unrechtmäßiger Ver¬
treibung aus dem Pachte eine unmittelbare und direkte Kla¬
ge von dein Pachter gegen seinen Gutsherrn angestellt wer-
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den, die, wenn sie vorn Richter anerkannt wurde, die Wie¬
dereinsetzung des Pachters in sein Verlornes Gut, biS zum
Ablauft der Pachtzeit, zur Folge hatte. Bis hiehcr war man
durch die neue FysM, der Natur und der Nftrhrhcit naher
gekommen. Aber indem man nun weiter, (wie der Autor es
anzeigt) den vrie oscftetmont anwendete, einen Prozeß über
das Eigenthum hetz Gutes seihst einzuleiten, wich man wie¬
der von Natur und Wahrheit so weit ab, als es nur in der
Rechtspflege irgend eines Landes je geschehen ist.

Vorher nehmlich, ehe diese neue Metion in Uebung kam,
hatte der, welcher auf einen liegenden Grund, der in dem Be¬
sitze eines andern war, einer, Rechtsanspruch machte, nur die
Win Autor angeführten zwey Wege, ihn vor Gericht durch-
zufechten, den vrir os ri^Iw, (aecion-m M'is) und den >ve,r
vk LNW)', ftiecionp!Niniostae i'livseianis). Der erste, welcher
der allernatüriichste zu seyn scheint, ist, nach BlflckswNch
gerade der, welcher in der englischen Rechtspflege am selten¬
ste:! gebraucht wird, weil er der ailerweitläustigstc und ver-
wickeltstc seyn soll. Der Klüger, welcher sich des «-rier ob
rlftl't bedient, greift geradezu das, Eigenthumseccht des jetzi¬
gen Besitzers an und macht sich anheischig zu beweisen, daß
er ein besseres, und gegründeteres habe. Der andere Weg,
nach dem v> it ob cmr^, der noch jetzt in manchen Fallen im
Gebrauche ist, laßt das Eigcnthumsrccht uuerörtert, und
greift bloß den Besitz des Gegners an. Der Kläger behaup¬
tet nehmlich, daß dieser durch gewaltsame Mittel zu den,Be¬
sitze des Gutes gelangt sey.- worauf der Beklagte entwedev-
das Fgcr::-.i ableugnen, oder zeigen muß, daß er ein Recht
gehabt habe, dieß zu thun, weil er der wahre Eigenthümer
sey; da dann durch eine.Wendung die Untersuchung über
das Eigmchumspechk herbeygeführt wird»

Beyde Methoden gbee wurden verlassen, als man fand,
daß der Prozeß eines Pachters, den er nach dem vrit o5
oj-otmenc anstelle, ------ Gott weiß warum, — weit kürzer
War, und sicherer zum Ziele führte, als alle die, in welchen
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Aber Eigenthum und Besitz gestritten wurde. Man wünschte
also, und man fand endlich Mittel die Acrion ob ej-wmwot,

die sich ausdrücklich auf das Verhältniß zwischen Pachter
«nd Gutsherrn bezog, auch auf Falle anzuwenden, wo von
gar keinem Pachte, sondern von einem streitigen Eigcnthume
die Rede war. Die Art, wie dieß geschieht, ist ein noch
mehr verwickelter Roman, als der bey der Activa c>s com-
mvn recover^ gespielt wird. Das Wesentliche davon ist fol¬
gendes. Zohn Rogerö sey der Kläger, der ein Gut, jetzt
im Besitze von Georg SüUIlders, in Anspruch nehmen, und
sich dazu der »ction ofejectowot bedienen will. Er erdichtet
also, daß er daS Gut an Richard Smith verpachtet, —
Laß er diesen wirklich in daS Gut eingeführt habe, und daß
Dieser von einem dritten, einem Wrüiam Stiles mit Ge¬

walt herausgeworfen worden sey. Nun tritt also Richard
Snnth vor Gericht als Kläger auf, und stellt gegen William
Stiles eine acrion ob cjectmenr an. — Dieser meldet es
hierauf dem jetzigen Besitzer Saundcrs, gegen welchen im
Giui.de der ganzeProzeß geführt wird, — und setzt als eine
freundschaftliche Warnung hinzu, daß er für fein Theil gar
kein Recht an dem Gute und in demselben habe, und sich also
gegen die Klage des vorgegebenen Pachters gar nicht verthei¬
digen werde. Er räth ihm daher, selbst vor Gerichte zu er¬
scheinen, und seinen riculum P 058 e 8x,'vm 8 zu beweisen: weil
sonst unfehlbar die Sentenz gegen ihn (den Stiles) zu Gun¬
sten des Klägers ausfallen werde, wodurch aber zugleich cc
(Saunders) aus dem Besitze des Gutes getrieben werden
würde. Wenn nun aufCmpfang dieser schriftlichen Warnung
Saunders nicht vor Gericht erscheint: so wird die Rcchtmä-
ßigkcit der Klage des Pachters, und also zugleich das Eigen-
thumsrcchr seines Verpachters, als ausgemacht und zugestan¬
den angesehen. Erscheint aber Saunders: so muß er zuerst,
(um nur den Prozeß in Gang zu bringen), die drey Erdich¬
tungen als wahr anerkennen: i) daß Rogcr das Gut an
Smith verpachtet habe, 2) daß Smith in das Gut eingeführt

Worden sey, und z) daß er, Saundcrs, (der nun an die Stelle
von



von Stiles freywillig tritt) ihn herausgeworfen habe. In
diesem Prozesse nun, den der, nach der angenommenen Fickion,
herausgeworfene Pachter, gegen den jetzigen Besitzer des Gu¬
tes, der ihn herausgeworfen haben soll, anstellt, ist es natür¬
lich des Pachters Pflicht, die Rcchtmäßigkeil seines Pachtbe-
sitzeS zu beweisen; und da, diese nicht statt findet, wenn nicht
der Verpachte rechtmäßiger Eigenthümer des Guts gewesen
ist: so kommt endlich durch alle diese Wendungen dasEigcn-
thumsrecht der beyden Leute Reger und Saundcrs selbst zur
Sprache. Unbegreiflich ist es einem Layen, der in die Geheim¬
nisse der englischen Themas nicht eingeweihet ist, wie dieser
mit Fictionen überfüllte Prozcßgang, — wo das, was nach
der Natur der Sache der Hauptgcgenstand der Untersuchung
seyn sollte, nur als ein Jncidenkpunct des Prozesses vor¬
kommt, — doch der leichteste, bequemste und dcrkürzcsteWcg
seyn soll, zu seinem Rechte zu gelangen. Und doch behauptet
dieses der große englische Nechtslehrer B-^ckstonc, aus des¬
sen Eommouweys Vvl. !ll. p. ryy u. f. ich diese Nachrichten
entlehne. Nach ihm ist in der neuern Praxis dieß der ge¬
wöhnliche Weg, das streitige Eigcnthuinsrecht au liegenden
Gründen vor Gerichte zur Entscheidung zu bringen.

Man wird nunmehr auch verstehen, was Smith sagt, daß
in einem Lande, wo die Eigenthümer, oder die, welche Eigcn-
thumsrechte zu verfechten haben, sich der Rechte der Pachter be¬
dienen, um die ihrigen geltend zu machen, der Pachkbefitz eben
so sicher und geschützt, als der eigenthümliche seyn müsse.

Noch muß ich ein Wort von den Asstzes sagen, weil der
Autor es als ein zweytes Vorrecht der Pächter in neuern
Feiten ansieht, daß ihre Proeesse mit ihren Gutsherrn über
den Pacht nicht mehr, b/ cbe unecitain clecisiou ol a ringle
ssUse entschieden werden.

Das Wort Assize kömmt von -iM'flere, und bedeutet ur¬
sprünglich die Juri), oder die Versammlung der Geschwor¬
nen, die beysammen sitzen, um eine von einem Gerichtshöfe
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ihnen vorgetragene Sache zu untersuchen. Dann wird/ durch
eins Metonymie, auch der Gerichtshof seihst darunter ver¬
standen, der die Jury zusammcnberust. Unter den cvuors ob

versteht man eine Art delegitter oder Commisserial-
Herichte, die in jeder Grafschaft, des Jahres zweymahl, von
zwey dazu bevollmächtigte» und abgesandten Richte:'!. , die
gemeiniglich zwey Mitglieder des einen oder des andern ho¬
hen Gerichtshofs in Westminster, (des Liourw vficinZ' 5.

, oder des ob Lommoe: ploach find, gehalten
«verden. Ihre Commission hak eigentlich den Endzweck, we¬
gen der in Westminster schwebenden Prozesse, deren Gegen¬
stand in der Grafschaft ist, die Jury der Grafschaft zu ver¬
stumm!» , und über das Factum das eei'liiM oder den Aus-
spruch der Jury einzuholen. Ihre Vollmacht aber erstreckt
sich noch weiter. In kleinern Sachen können sie, nach ein¬
geholten'. Veräict der Jury. selbst die Finalsinken; fallen..
In größer» müssen sie das Verclict durch ihren Clerichtshvft
von den; sie abgeschickt sind, bestätigen lassen. Uebcrh.aupt
sind diese courcu o5 Leines an die Stelle der ehemaligen
Grafschaftsgerichte getreten, und verrichte:! zum Theil ihre
Geschäfte. Ohne Zweifel will also unser Autor jagen, dass
ehedem die Pachtprozesse, als Sachen von geringerer Erheb¬
lichkeit, in den Untcrgerichken der Grafschaften , ydcr in
den CoWuissyrialgcrichtcn, in. einer einzigen Sitzung, sum¬
marisch abgethan worden sind: da hingegen sie jetzt als.
wichtigere behandelt, und vor die Gerichtshöfe von West-,
w.inster gebracht werden, wo die Wahrscheinlichkeit für sie
größer ist, unpartheyisches Recht, und eins vollständige
Anrersttchüng ihrer Sache zu echglftm.
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